
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 08 | 2024

Daten für den Monat  
September 2024

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.9.2024
•	 ESt, KSt = 10.9.2024

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 13.9.2024
•	 ESt, KSt = 13.9.2024

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 9/2024 = 26.9.2024

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

6/23 11/23 2/24 6/24
+ 6,8 % + 2,3 % + 2,7 % + 2,5 %

Für Unternehmer

Elektronische Rechnungen: Anwendungsschreiben 
des Bundesfinanzministeriums liegt im Entwurf vor

|  Die elektronische Rechnung (kurz: E-Rechnung) ist beschlossene Sache. Sie 
wird dazu führen, dass Unternehmen ihre Prozesse ändern bzw. neu strukturieren 
müssen. Das Bundesfinanzministerium plant, hierzu ein Anwendungsschreiben 
zu veröffentlichen. Ein Entwurf (16 Seiten) wurde den Verbänden bereits am 
13.6.2024 mit der Gelegenheit zur Stellungnahme übersandt. Die endgültige Ver-
öffentlichung des Schreibens ist für den Beginn des 4. Quartals 2024 geplant. 
Dennoch sollten sich Unternehmen bereits jetzt mit der Neuregelung befassen.  |

Allgemeines und Übergangs
regelungen 

Durch das Wachstumschancengesetz 
(BGBl I 2024, Nr. 108) wurden die Rege-
lungen zur Ausstellung von Rechnungen 
nach § 14 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
für nach 2024 ausgeführte Umsätze neu 
gefasst. Kernpunkt der Neuregelung: 
Die obligatorische E-Rechnung bei Um-
sätzen zwischen inländischen Unter-
nehmern (inländische B2B-Umsätze).

Beachten Sie  |  Ausgenommen sind 
Rechnungen über Leistungen, die nach 
§ 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei sind, so-
wie Rechnungen über Kleinbeträge bis 
250 EUR (§ 33 der Umsatzsteuer-Durch-
führungsverordnung [UStDV]) und Fahr-
ausweise (§ 34 UStDV).

Da die Umsetzung einige Zeit bean-
spruchen wird, können nach den Vorga-
ben des § 27 UStG Übergangsregelun-
gen genutzt werden: Der allgemeine 
Übergangszeitraum beträgt zwei Jahre 
(Pflicht somit ab 2027). Drei Jahre gel-
ten für Unternehmer mit einem Ge-
samtumsatz von bis zu 800.000 EUR im 
Jahr 2026.

MERKE  |  Hinsichtlich des Empfangs 
einer E-Rechnung gilt keine Über-
gangsregelung, er ist somit vom 
1.1.2025 an durch den Rechnungs-
empfänger zu gewährleisten. Hierfür 
reicht es aus, wenn der Empfänger ein 
E-Mail-Postfach zur Verfügung stellt. 
Die Beteiligten können abweichend 
hiervon aber auch andere elektronische 
Übermittlungswege vereinbaren.

Beachten Sie  |  Weitere Informationen 
zu den Übergangsregeln sind im Ent-
wurfsschreiben ab der Rz. 53 aufgeführt.

Verpflichtete Unternehmer,  
E-Rechnung und sonstige Rechnung

Unternehmer sind nach § 14 Abs. 2 UStG 
zur Ausstellung einer Rechnung ver-
pflichtet, wenn der Umsatz nicht nach  
§ 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist:
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a)	für eine Leistung an einen anderen 
Unternehmer für dessen Unterneh-
men,

b)	für eine Leistung an eine juristische 
Person, die nicht Unternehmer ist,

c)	für eine steuerpflichtige Werkliefe-
rung (§ 3 Abs. 4 S. 1 UStG) oder 
sonstige Leistung im Zusammen-
hang mit einem Grundstück an einen 
anderen als unter a) oder b) genann-
ten Empfänger (Nichtunternehmer 
oder Unternehmer für dessen nicht-
unternehmerischen Bereich).

Beachten Sie  |  Bei Umsätzen zwi-
schen inländischen Unternehmern ist 
regelmäßig eine E-Rechnung auszu-
stellen. Dies ist der Fall, wenn sowohl 
der leistende Unternehmer als auch der 
Leistungsempfänger im Inland oder in 
einem der in § 1 Abs. 3 UStG bezeichne-
ten Gebiete ansässig sind. 

Ist mindestens einer der beteiligten Un-
ternehmer nicht im Inland oder in einem 
der in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Ge-
biete ansässig, besteht keine Pflicht zur 
Ausstellung einer E-Rechnung.

Bei den zuvor unter Buchstabe b) und c) 
genannten Fällen kann eine sonstige 
Rechnung (z. B. Papierrechnung) aus-
gestellt werden. Eine Ausstellung und 
Übermittlung als E-Rechnung oder als 
eine sonstige Rechnung in einem ande-
ren elektronischen Format ist in diesen 
Fällen nur mit der Zustimmung des 
Empfängers möglich.

Zulässige Formate 

Das Bundesfinanzministerium widmet 
sich der Frage nach den zulässigen For-
maten sehr ausführlich auf rund drei 
Seiten (Gliederungspunkt 2.3). Generell 
gilt: E-Rechnungen können sowohl in ei-
nem rein strukturierten als auch in ei-
nem hybriden Format erstellt werden. 

Ein zulässiges elektronisches Rech-
nungsformat muss vor allem gewähr-
leisten, dass die Rechnungspflichtanga-
ben (§ 14 Abs. 4 UStG) elektronisch 
übermittelt und ausgelesen werden 
können. Die Verwendung von struktu-
rierten Formaten, die auf der Norm EN 
16931 beruhen, ist immer zulässig. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen sind 
auch andere Formate möglich.

Welches (zulässige) Format verwendet 
wird, ist eine zivilrechtliche Frage, die 
nur zwischen den Vertragsparteien zu 
entscheiden ist.

Umfang, Übermittlung und Empfang 

Voraussetzung für eine E-Rechnung ist 
u. a., dass sie eine elektronische Verar-
beitung ermöglicht. Dies bedeutet, dass 
für eine ordnungsmäßige Rechnung alle 
umsatzsteuerlichen Pflichtangaben (vgl. 
§§ 14, 14a UStG) im strukturierten Teil 
der E-Rechnung enthalten sein müssen. 

Hinsichtlich der Leistungsbeschreibung 
gilt, dass die im strukturierten Teil der 
E-Rechnung enthaltenen Angaben eine 
eindeutige Identifizierung der abge-
rechneten Leistung ermöglichen müs-
sen. Es können aber ergänzende Anga-
ben in einem in die E-Rechnung inte
grierten Anhang aufgenommen werden.

Für die Übermittlung von E-Rechnungen 
kommen z. B. der Versand per E-Mail 
(Achtung: Eine PDF ist keine E-Rech-
nung), die Bereitstellung der Daten mit-
tels einer elektronischen Schnittstelle 
oder die Möglichkeit des Downloads 
über ein (Kunden-)Portal in Betracht.

Beachten Sie  |  Die Übergabe der XML-
Datei auf einem externen Speicherme-
dium (z. B. USB-Stick) erfüllt nicht die 
Voraussetzungen der Übermittlung in 
elektronischer Form.

MERKE  |  Verweigert der Rechnungs-
empfänger die Annahme einer E-Rech-
nung bzw. ist er hierzu technisch nicht 
in der Lage, hat er kein Anrecht auf eine 
alternative Ausstellung einer sonstigen 
Rechnung. In diesem Fall gelten die 
umsatzsteuerlichen Pflichten des Aus-
stellers auch als erfüllt, wenn er eine 
E-Rechnung ausgestellt und sich nach-
weislich um eine ordnungsgemäße 
Übermittlung bemüht hat.

Verträge als Rechnungen 

Verträge sind als Rechnung anzusehen, 
soweit sie die nach § 14 Abs. 4 UStG er-
forderlichen Angaben enthalten. Sofern 
eine Pflicht zur Ausstellung einer E-
Rechnung bei einem Dauerschuldver-
hältnis (z. B. Mietverhältnis) besteht, ist 
es ausreichend, wenn für den ersten 
Teilleistungszeitraum eine E-Rechnung 
ausgestellt wird, welcher der zugrunde 
liegende Vertrag als Anhang beigefügt 
wird oder sich aus dem sonstigen Inhalt 
klar ergibt, dass es sich um eine Dauer-
rechnung handelt.

Für Dauerschuldverhältnisse ist spätes-
tens bis zum Auslaufen der vom Rech-

nungsaussteller angewendeten Über-
gangsregelung eine initiale E-Rechnung 
nach vorstehender Regelung zu ertei-
len. Dies gilt auch für Dauerschuldver-
hältnisse, die vor dem 1.1.2025 begrün-
det worden sind.

Vorsteuerabzug 

Bestand eine Verpflichtung zur Ausstel-
lung einer E-Rechnung und wird statt-
dessen eine sonstige Rechnung ausge-
stellt, handelt es sich um keine ord-
nungsmäßige Rechnung. Folglich be-
rechtigt die ausgestellte Rechnung dem 
Grunde nach nicht zum Vorsteuerabzug.

MERKE  |  Eine sonstige Rechnung 
kann durch eine E-Rechnung berichtigt 
werden. Diese muss durch eine spezifi-
sche und eindeutige Bezugnahme auf 
die ursprüngliche Rechnung zum Aus-
druck bringen, dass es sich um eine 
berichtigte Rechnung handelt. Eine sol-
che Berichtigung wirkt unter den übri-
gen Voraussetzungen auf den Zeitpunkt 
der Ausstellung der sonstigen Rech-
nung zurück, auch wenn der Vorsteuer-
abzug zunächst nicht möglich war.

Beachten Sie  |  Erfolgt keine Rech-
nungsberichtigung, kann auch aus einer 
sonstigen Rechnung unter Anlegung ei-
nes strengen Maßstabes ein Vorsteuer-
abzug möglich sein, sofern das Finanz-
amt über sämtliche Angaben verfügt, 
um die materiellen Voraussetzungen 
für den Vorsteuerabzug zu überprüfen.

Aufbewahrung 

Der strukturierte Teil einer E-Rechnung 
ist so aufzubewahren, dass er in seiner 
ursprünglichen Form vorliegt und die 
Anforderungen an die Unveränderbar-
keit erfüllt werden. Eine maschinelle 
Auswertbarkeit seitens der Finanzver-
waltung muss sichergestellt sein. 

Sofern in einem zusätzlichen übersand-
ten Dokument Aufzeichnungen enthal-
ten sind, die für die Besteuerung von 
Bedeutung sind (z. B. Buchungsvermer-
ke), sind diese ebenfalls so aufzubewah-
ren, dass sie in ihrer ursprünglichen 
Form vorliegen und die Anforderungen 
an die Unveränderbarkeit erfüllt werden. 

Beachten Sie  |  Das vollständige Ent-
wurfsschreiben können Sie unter www.
iww.de/s11125 abrufen.

Quelle  |  BMF, Entwurfsschreiben, Az. III C 2 
- S 7287-a/23/10001 :007, Stand: 13.6.2024
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Für Unternehmer

E-Bilanz: Aktualisiertes Datenschema veröffentlicht
|  Unternehmen müssen den Inhalt der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 
grundsätzlich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung übermitteln. Das Bundesfinanzministerium hat nun das aktualisierte Daten-
schema der Taxonomien (Version 6.8) als amtlich vorgeschriebenen Datensatz veröf-
fentlicht. Die aktualisierten Taxonomien stehen unter www.esteuer.de zur Ansicht 
und zum Abruf bereit.  |

Die neuen Taxonomien sind grundsätz-
lich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre 
zu verwenden, die nach dem 31.12.2024 
beginnen (Wirtschaftsjahr 2025 oder 
2025/2026). Es wird aber nicht bean-
standet, wenn diese auch für das Wirt-
schaftsjahr 2024 oder 2024/2025 ver-
wendet werden.

Beachten Sie  |  Die Übermittlungsmög-
lichkeit mit diesen neuen Taxonomien 
wird für Testfälle voraussichtlich ab No-
vember 2024 gegeben sein; für Echtfälle 
ab Mai 2025.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 27.5.2024, Az. IV 
C 6 - S 2133-b/24/10001 :002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 242215

Für Kapitalanleger

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Finale Staatenaustauschliste 2024 liegt vor
|  Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden 
Informationen über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszen
tralamt für Steuern und der zuständigen Behörde des jeweils anderen Staates 
automatisch ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium hat nun die Staaten-
austauschliste 2024 bekannt gegeben. Enthalten sind die Staaten, mit denen der 
automatische Datenaustausch zum 30.9.2024 erfolgt.  |

Für alle Steuerpflichtigen

Hochwasser: Steuerliche Entlastungen für  
die Betroffenen
|  Durch die Unwetter mit Hochwasser in der Zeit von Ende Mai 2024 bis Anfang 
Juni 2024 sind in weiten Teilen Baden-Württembergs beträchtliche Schäden ent-
standen. Die Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpflichtigen zu erheb-
lichen finanziellen Belastungen führen. Daher möchte das Finanzministerium Baden-
Württemberg den Geschädigten durch steuerliche Maßnahmen entgegenkommen.  |

Möglich sind u. a. 
	• die Anpassung steuerlicher Voraus-

zahlungen,
	• die Stundung fälliger Einkommen-, 

Körperschaft- oder Umsatzsteuer-
beträge und

	• der Aufschub von Vollstreckungen.

Beachten Sie  |  Auch in anderen Bun-
desländern sind im Mai und Juni 2024 
durch die Unwetter mit Hochwasser 

Schäden entstanden. Daher wurden 
auch für Bayern, Rheinland-Pfalz und 
das Saarland Katastrophenerlasse mit 
steuerlichen Erleichterungen veröffent-
licht. Dabei ist zu beachten, dass einige 
Erlasse bereits aktualisiert wurden. 

Quelle  |  Baden-Württemberg, Erlass mit 
Stand vom 20.6.2024; Saarland, Erlass mit 
Stand vom 1.7.2024; Rheinland-Pfalz, Erlass mit 
Stand vom 25.6.2024; Bayern, Erlass mit Stand 
vom 24.6.2024

Weitere Informationen zum Informati-
onsaustausch erhalten Sie u. a. auf der 
Webseite des Bundeszentralamts für 
Steuern (unter www.iww.de/s2991).

Beachten Sie  |  Nach einer aktuellen 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs 

verstößt der Finanzkonten-Informati-
onsaustausch nicht gegen Grundrechte 
und ist verfassungsgemäß.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 13.6.2024, Az. IV 
D 3 - S 1315/19/10030 :067, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 242216; BFH-Urteil vom 23.1.2024, 
Az. IX R 36/21

Für alle Steuerpflichtigen

Unterhaltsleistungen  
als außergewöhnliche 
Belastungen 
|  Der Bundesfinanzhof hat entschieden, 
dass Unterhaltsleistungen nur dann als 
außergewöhnliche Belastungen abzieh-
bar sind, wenn das Vermögen des Unter-
haltsempfängers 15.500 EUR (Schon-
vermögen) nicht übersteigt. Zudem hat 
er klargestellt, dass die monatlichen 
Unterhaltsleistungen nicht in die Vermö-
gensberechnung einzubeziehen sind.  |

	◼ Sachverhalt

Eltern machten Unterhaltszahlungen an 
den volljährigen Sohn (S), für den kein 
Kindergeldanspruch bestand, für den 
1.1. bis 30.9.2019 (Studienabschluss) als 
außergewöhnliche Belastungen geltend. 
Das Bankkonto des S wies zum 1.1.2019 
ein Guthaben (15.950 EUR) aus. Darin 
enthalten war eine Ende Dezember 
2018 geleistete Unterhaltsvorauszah-
lung für Januar 2019 i. H. von 500 EUR. 

Das Finanzamt lehnte den Abzug der 
Zahlungen als außergewöhnliche Be-
lastungen ab, da S über eigenes Ver-
mögen verfüge, das die maßgebliche 
Grenze von 15.500 EUR überschreite. 
Die dagegen erhobene Klage war 
nicht erfolgreich, aber die Revision.

Zunächst stellte der Bundesfinanzhof 
zwar fest, dass die seit 1975 unveränderte 
Höhe des Schonvermögens (15.500 EUR) 
nicht anzupassen ist. Dieses liegt 2019 
noch deutlich oberhalb des Grundfreibe-
trags (9.168 EUR) und unterschreitet 
auch nicht das Vermögen, was das Zivil- 
und Sozialrecht dem Bedürftigen als 
„Notgroschen“ zugestehen. 

Der Bundesfinanzhof folgte dem Finanz-
gericht aber nicht bei der Vermögensbe-
rechnung. Denn angesparte und noch 
nicht verbrauchte Unterhaltsleistungen 
werden grundsätzlich erst nach Ablauf 
des Jahres ihres Zuflusses zu (abzugs-
schädlichem) Vermögen. Die vorschüs-
sige Zahlung für Januar 2019 gilt nach § 11 
Einkommensteuergesetz erst in 2019 als 
bezogen und ist somit beim Vermögen 
zum 1.1.2019 nicht zu berücksichtigen. 
Zu diesem Zeitpunkt ist von einem (un-
schädlichen) Vermögen von 15.450 EUR 
auszugehen, das im Streitzeitraum auch 
nicht über 15.500 EUR angewachsen ist.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 29.2.2024, Az. VI R 
21/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 242102; 
BFH, PM Nr. 28/24 vom 20.6.2024
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Grundsteuer im Bundesmodell: Erste Zweifel, aber 
noch keine Entscheidung über Verfassungsmäßigkeit

|  Der Bundesfinanzhof hat in zwei Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu den 
Bewertungsregelungen des neuen Grundsteuer- und Bewertungsrechts entschie-
den. Danach müssen Steuerpflichtige unter bestimmten Bedingungen die Möglich-
keit haben, einen unter dem festgestellten Grundsteuerwert liegenden Wert ihres 
Grundstücks nachzuweisen. Weil deswegen bereits Zweifel an der Höhe der festge-
stellten Grundsteuerwerte bestanden, war nicht mehr zu prüfen, ob die neue Grund-
steuer grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Zweifeln unterliegt.  |

In beiden Streitfällen hatten die Antrag-
steller beim Finanzgericht erfolgreich 
beantragt, die Grundsteuerwertfest-
stellungen für ihre Wohnimmobilien von 
der Vollziehung auszusetzen. Die Be-
scheide waren auf der Grundlage des 
neuen Bundesmodells ergangen, das in 
mehreren Bundesländern (z. B. in Nord-
rhein-Westfalen) Anwendung findet. 

Danach wird die Bemessungsgrundlage 
für die Grundsteuer, die ab 2025 von den 
Gemeinden erhoben wird, durch Fest-
stellung des Grundsteuerwerts auf den 
1.1.2022 als einheitlichen Hauptfest-
stellungsstichtag ermittelt. Die für die 
Feststellung des Grundsteuerwerts 
maßgeblichen Vorschriften enthalten 
nicht zuletzt wegen der Neubewertung 
von über 36 Millionen wirtschaftlichen 
Einheiten eine Vielzahl von Typisierun-
gen und Pauschalierungen.

Das Finanzgericht hatte ernstliche 
Zweifel sowohl an der einfachrechtli-
chen Rechtmäßigkeit der Grundsteuer-
wertbescheide als auch an der Verfas-
sungsmäßigkeit der Bewertungsvor-
schriften und gewährte deshalb die be-
antragte Aussetzung der Vollziehung. 
Die dagegen erhobenen Beschwerden 
des Finanzamts hat der Bundesfinanz-
hof als unbegründet zurückgewiesen.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs be-
stehen bereits einfachrechtliche Zweifel 

an der Rechtmäßigkeit der Grundsteu-
erwertfeststellungen in Bezug auf die 
Höhe der festgestellten Grundsteuer-
werte. Denn die Steuerpflichtigen müs-
sen bei einer Verletzung des Übermaß-
verbots die Möglichkeit haben, einen 
niedrigeren Wert nachzuweisen – auch 
wenn der Gesetzgeber dies nicht aus-
drücklich geregelt hat. 

Der Gesetzgeber verfügt gerade in Mas-
senverfahren über einen großen Typisie-
rungs- und Pauschalierungsspielraum. 
Das Übermaßverbot kann aber verletzt 
sein, wenn sich der Grundsteuerwert als 
erheblich über das normale Maß hin-
ausgehend erweist. Dies setzt nach der 
Rechtsprechung zu anderen typisieren-
den Bewertungsvorschriften voraus, 
dass der festgestellte Wert den nachge-
wiesenen niedrigeren gemeinen Wert 
um 40 % oder mehr übersteigt – und 
dies war infolge der Besonderheiten in 
den Streitfällen nicht auszuschließen. 

MERKE  |  Eine abschließende Ent-
scheidung über die Verfassungsmäßig-
keit des neuen Bewertungsrechts ist 
damit nicht verbunden. Es handelt sich 
„nur“ um Beschlüsse im Rahmen der 
summarischen Prüfung des Ausset-
zungsverfahrens.

Quelle  |  BFH, Beschlüsse vom 27.5.2024, Az. 
II B 78/23 (AdV) und Az. II B 79/23 (AdV); BFH, 
PM Nr. 26/24 vom 13.6.2024

Für Arbeitnehmer

Aktualisiertes Anwendungsschreiben zur  
Arbeitnehmer-Sparzulage
|  Mit der Neufassung des Fünften Vermögensbildungsgesetzes (5. VermBG) wurde 
die Einkommensgrenze bei der Arbeitnehmer-Sparzulage auf 40.000 EUR bzw. bei 
der Zusammenveranlagung auf 80.000 EUR angehoben. Die erhöhten Einkom-
mensgrenzen gelten erstmals für vermögenswirksame Leistungen, die nach 2023 
angelegt werden. Das Bundesfinanzministerium (Schreiben vom 31.5.2024, Az. IV C 
5 - S 2439/19/10003 :005) hat nun zur Anwendung des 5. VermBG unter Berücksich-
tigung der gesetzlichen Änderungen Stellung genommen.  |

Für Unternehmer

Umsatzsteuersätze  
bei Hotelumsätzen:  
Nun ist der Europäische 
Gerichtshof gefragt

|  Der Bundesfinanzhof hat dem Europäi-
schen Gerichtshof eine Frage zur Vor-
abentscheidung vorgelegt: Er möchte 
wissen, ob das gesetzliche Aufteilungs-
gebot für Beherbergungsleistungen 
rechtmäßig ist. Danach unterliegt die 
Übernachtungsleistung dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz i. H. von 7 %. Für 
Nebenleistungen, die nicht unmittelbar 
der Beherbergung dienen, gilt dagegen 
der Regelsteuersatz (19 %). In den drei 
Streitfällen ging es um Parkplatzge-
stellungen, Frühstücksleistungen, die 
Gestellung von Fitness- und Wellness-
einrichtungen sowie von W-LAN.  |

Für die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von 
Fremden bereithält, greift die Umsatz-
steuerermäßigung auf 7 %. 

Beachten Sie  |  Dies gilt nach der ge-
setzlichen Regelung (§ 12 Abs. 2 Nr. 11 
S. 2 Umsatzsteuergesetz) aber nicht für 
Leistungen, die nicht unmittelbar der 
Vermietung dienen, auch wenn diese 
Leistungen mit dem Entgelt für die Ver-
mietung abgegolten sind.

Bisher war der Bundesfinanzhof der 
Ansicht, dass das Aufteilungsgebot in 
Einklang mit dem Unionsrecht steht und 
dem Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Leistung vorgeht, wonach eine (un-
selbstständige) Nebenleistung das 
Schicksal der Hauptleistung teilt. Ganz 
so sicher ist sich der Bundesfinanzhof 
aber infolge der jüngeren Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs 
nicht mehr. Deshalb hat er nun beim Eu-
ropäischen Gerichtshof angefragt.  

Quelle  |  BFH, Beschlüsse vom 10.1.2024, Az. XI 
R 11/23 (XI R 34/20), Az. XI R 13/23 (XI R 7/21), Az. XI 
R 14/23 (XI R 22/21)


